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Index

L70704 Theater Veranstaltung Oberösterreich

L70714 Spielapparate Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VeranstaltungsG OÖ 1992 §14 Z4;

VeranstaltungsG OÖ 1992 §16 Abs1 Z1;

VeranstaltungsG OÖ 1992 §2 Abs1;

VStG §22 Abs1;

VStG §31 Abs2;

Rechtssatz

Das Betreiben einer ö entlichen Mini-Kart-Anlage ohne die erforderliche Bewilligung gemäß § 2 Abs 1 OÖ

VeranstaltungsG 1992 ist als fortgesetztes Delikt zu werten, auch wenn der Beschuldigte vorbringt, daß die Fahrten auf

der Go-Kart-Bahn bei schlechter Witterung nicht durchgeführt worden seien und es daher in der Natur der Sache liegt,

"daß immer wieder längere Perioden bestehen, in denen keinerlei Fahrten auf der Go-Kart-Bahn möglich sind".
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